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Das Gespräch führte 
Erich Wittenberg.
Das vollständige 
Interview zum Anhören  
finden Sie auf  
www.diw.de/interview

Herr Dr. Grabka, Sie haben die Vermögensver-
teilung in Deutschland unter der Berücksichti-
gung der Anwartschaften für die Alterssiche-
rung untersucht. Was ändert sich durch die 
neue Betrachtungsweise?
Wir bekommen eine genauere Vorstellung dar-
über, wie viel das Vermögen in der Alterssiche-
rung ausmacht. Der Gegenwartswert der künf-
tig zu erwartenden Rentenzahlungen summiert 
sich auf etwa 4,6 Billionen Euro. Berücksichtigt 
sind Anwartschaften an die Gesetzliche Ren-
tenversicherung, an berufsständische Versor-
gungssysteme, an die Alterssicherungskassen 
der Landwirte, aber auch Anwartschaften an 
Betriebsrenten oder an das Pensionswesen für 
die Beamten.

Dabei handelt es sich aber 
doch nur um einen fiktiven 
Vermögenswert?
Ja, ich kann mein Alters-
sicherungsvermögen nicht 
beleihen, ich kann es mir 
nicht vorzeitig auszahlen 
lassen, ich habe auch kei-
nen wirklich festgelegten 
privatwirtschaftlich gesicherten Wert, weil in 
der Gesetzlichen Rentenversicherung nur Ent-
geltpunkte gesammelt werden und der Ren-
tenwert von der Politik neu festgelegt werden 
kann. Das heißt, es gibt durchaus verschiedene 
Argumente, warum dies auch ein eingeschränk-
ter Vermögensbegriff ist.

Welche Personengruppen stehen am besten 
und welche am schlechtesten da?
Personen am Beginn ihres Berufslebens haben 
ein sehr geringes Alterssicherungsvermögen 
und Personen kurz vor der Verrentung ein sehr 
hohes. Schaut man sich die verschiedenen Be-
rufsgruppen genauer an, so erkennt man, dass 
Arbeiter und Angestellte mit mittlerer Quali-
fikation ein Alterssicherungsvermögen von 
etwa 40 000 Euro haben. Höher qualifizierte 
Beschäftigte haben um die 80 000 Euro. Inter
essant ist, welche Gruppen besonders hervor-
stechen. Das sind vorrangig die Beamten und 
die Pensionäre. Die Beamten im gehobenen 

und höheren Dienst haben im Durchschnitt ein 
Alterssicherungsvermögen von etwa 130 000 
Euro, Pensionäre sogar einen Wert von mehr 
als 300 000 Euro.

Was bedeuten Ihre Ergebnisse für die Betrach-
tung der Vermögensungleichheit in Deutsch-
land?
Erwartungsgemäß werden die Unterschiede 
geringer, weil jeder abhängig Beschäftigte 
und zum Teil auch Selbständige auf freiwilliger 
Basis Vorsorge in verschiedenen Alterssiche-
rungssystemen betreiben. Dementsprechend 
reduziert sich das Niveau an Vermögensun-
gleichheit gegenüber dem Geld- und Sachver-
mögen um etwa 20 Prozent.

Ist damit der Trend zu einer 
zunehmenden Vermögens-
ungleichheit in Deutsch-
land vorbei?
Das darf man nicht mit
einander verwechseln. Wir 
schauen uns hier die Vermö-
gensverteilung nur zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an. 

Das steht nicht im Gegensatz zu der Aussage, 
dass wir insbesondere in den letzten fünf Jah-
ren eine deutliche Zunahme der Vermögensun-
gleichheit in Deutschland beobachtet haben. 
Wir gehen davon aus, dass auch zukünftig die 
Vermögensungleichheit zunehmen wird.

Was bedeuten Ihre Ergebnisse für künftige so-
zialpolitische Weichenstellungen?
Ein Ergebnis, das ins Auge fällt, ist die hervor-
gehobene Position der Beamten und Pensio-
näre. Diese Bevölkerungsgruppe ist doppelt 
privilegiert. Sie muss zum einen keine eigenen 
Beiträge für die Altersvorsorge leisten und ist 
zudem privilegiert, weil das allgemeine Versor-
gungsniveau bei Pensionären deutlich höher ist 
als bei den abhängig Beschäftigten. Interessan-
terweise orientiert sich das Versorgungsniveau 
der Beamten an den letzten Gehaltsbezügen 
und nicht an den Lebensarbeitseinkommen wie 
in der Gesetzlichen Rentenversicherung. Das 
ist zumindest diskussionsbedürftig.
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